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8. Jahrgang Ausgabe 3/2011 Rhede, 09.03.2011 

 
 
Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt Rhede, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrie-
ben sind, werden im „Amtsblatt der Stadt Rhede“ vollzogen. Das Amtsblatt erscheint bei Be-
darf. Auf sein Erscheinen soll jeweils in der Tageszeitung Bocholter-Borkener Volksblatt hin-
gewiesen werden (§ 16 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Rhede). 
• Das Amtsblatt liegt im Rathaus (u.a. im Bürgerbüro) sowie in allen Geschäftsstellen der 

örtlichen Banken und Sparkassen zur kostenlosen Mitnahme aus. 
• Einzellieferung oder Dauerbezug erfolgen kostenlos durch die Stadtverwaltung Rhede  

- Ratsbüro -, Rathausplatz 9, 46414 Rhede, Tel. 02872/930-0, E-Mail: info@rhede.de 
• Im Internet steht das Amtsblatt unter www.rhede.de zur Verfügung. Dort besteht auch die 

Möglichkeit, den kostenlosen E-Mail-Newsletter zu bestellen, mit dem der Abonnent auf 
neu erschienene Amtsblätter automatisch hingewiesen wird. 
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Bekanntmachung 
 

Tagesordnung der Ratssitzung am 16. März 2011 
 
 

Am Mittwoch, dem 16. März 2011, 18:30 Uhr, findet im Rats- und 
Kultursaal des Rathauses im 1. OG eine Sitzung des Rates der 
Stadt Rhede statt.  
 
Zum Besuch des öffentlichen Teiles der Sitzung lade ich hiermit 
ein. 
 
 
TAGESORDNUNG 
 
A) ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
Punkt 1: Einführung und Verpflichtung des neuen Stadtverordneten 

Stefan Lohscheller 
 

Punkt 2: Wiederbesetzung freigewordener Ausschuss- und sonstiger 
Gremiensitze 
 

Punkt 3: Verabschiedung des Haushaltes 2011 
 

Punkt 4: Feststellung des 1. Nachtrages zum Finanzplan 2010 der 
Stadtwerke Rhede GmbH 
 

Punkt 5: Feststellung des Wirtschaftsplanes 2011 der Stadtwerke  
Rhede GmbH 
 

Punkt 6: Aufstellung des Bebauungsplanes "Rhede G 22" (Bereich süd-
lich der ehemaligen Bahntrasse und westlich des Klüünkamp) 
– Satzungsbeschluss 
 

Punkt 7: Bebauungsplan "Rhede B 2, 2. Änderung und Erweiterung" 
(Bereich Kettelerstraße) - Satzungsbeschluss 
 

Punkt 8: Aufstellung des Bebauungsplanes "Rhede B 1, 8. Änderung" 
(Bereich einer Fläche zwischen Bahnhofstraße, Hohe Straße 
und Rheder Bach) im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a 
BauGB - Aufstellung und öffentliche Auslegung 
 

Punkt 9: 6. Änderung der Gebührensatzung der Stadt Rhede zur  
Satzung über die Benutzung des Friedhofs  
(Friedhofsgebührensatzung) 
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Punkt 10: Fragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 
 

Punkt 11: Mitteilungen und Anfragen 
 

  
B) NICHTÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
Punkt 12: Übernahme einer Bürgschaft 

 

Punkt 13: Übernahme einer Bürgschaft 
 

Punkt 14: Mitteilungen und Anfragen 
 

 
 

Rhede, den 04.03.2011 Lothar Mittag 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung 
 

Ersatzbestimmung für die aus dem Rat der Stadt Rhede  
ausgeschiedene Stadtverordnete Monika Platzköster 

 
Die Stadtverordnete der SPD-Fraktion, Frau Elisabeth Platzköster (Ge-
burtsjahr 1958), Elisabethstraße 3, 46414 Rhede, hat mit Ablauf des 
28. Februar 2011 ihr Mandat als Stadtverordnete im Rat der Stadt 
Rhede niedergelegt. 
 
Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) stelle ich fest, dass als 
Nachfolger aus der Reserveliste der SPD 
 
Herr Stefan Lohscheller (Geburtsjahr 1964), Industriestraße 18, 
46414 Rhede,  
 
das Ratsmandat angenommen und mit Wirkung vom 01.03.2011 die 
Mitgliedschaft im Rat der Stadt Rhede erworben hat. 
 
Gemäß § 39 KWahlG können gegen diese Entscheidung jeder Wahlbe-
rechtigte der Stadt Rhede, die für das Wahlgebiet zuständige Leitung 
solcher Parteien oder Wählergruppen, die an der Kommunalwahl 2009 
teilgenommen haben, sowie die Aufsichtsbehörde binnen eines Monats 
nach Bekanntgabe dieser Veröffentlichung Einspruch erheben. Der Ein-
spruch ist beim Wahlleiter der Stadt Rhede, Wahlbüro, Zimmer 205, 
Rathausplatz 9, 46414 Rhede, schriftlich einzureichen oder mündlich zur 
Niederschrift zu erklären. 
 
Rhede, den 08.03.2011 Der Wahlleiter 
 In Vertretung 
 Hubert Wewering 
 Beigeordneter 
 

 


